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Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung 
 

 
Voraussetzungen für Teilnahme und Anmeldung 

 
Bestandene Abschlussprüfung zum/zur Medizinischen Fachangestellten bzw. zum/zur Arzt-
helferin oder gleichwertiger Abschluss in einem anderen medizinischen Fachberuf mit an-
schließender einschlägiger Berufserfahrung. Detaillierte Informationen zu den Inhalten der 
Aufstiegsfortbildung zum/zur Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung finden Sie 
in der Broschüre „Weiter geht´s – fortbilden und durchstarten“.1. 
 
Bedenken Sie bei der Entscheidung für diese Fortbildung, dass sie den beruflichen Aufstieg 
zum Ziel hat. Das bedeutet nicht nur 100 Prozent Präsenz in den Veranstaltungen, sondern 
darüber hinaus aktives Mitarbeiten, Lernen und Wiederholen des an den Kurstagen kompri-
miert vermittelten Stoffes. Die Inhalte der Grundausbildung zur/zum Medizinischen Fachan-
gestellten werden im Unterricht vorausgesetzt. 
 
Die Ärztekammern Niedersachsen und Bremen unterstützen Sie in dem Abwägungsprozess 
für oder gegen diese Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung mit 
einem kurzen Motivationsbogen. Er gibt Ihnen Gelegenheit, sich selbst über die Gründe und 
Ziele klar zu werden, mit denen Sie diese Fortbildung antreten. Darüber hinaus werden die 
Mitarbeiterinnen der beteiligten Kammern mit jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer ein per-
sönliches Beratungsgespräch im Vorfeld der Fortbildung führen, das auch telefonisch statt-
finden kann.   
 
 

Aufbau der Fortbildung 
 
Die Fortbildung besteht aus  
 

• einem Pflichtteil von 300 Unterrichtsstunden (7 Module a 40 Stunden und 1 Modul a 
20 Stunden) sowie einem  

 
• Wahlteil von mindestens 120 Unterrichtsstunden. Dieser Wahlteil beinhaltet ein me-

dizinisches Schwerpunktgebiet.  
 
Die Fortbildung ist modular aufgebaut. Die verschiedenen Module können auch einzeln be-
legt werden, im Wahlteil ebenso wie im Pflichtteil. Für Letzteren erhalten jedoch bei der Bu-
chung zunächst jene Teilnehmerinnen Vorrang, die alle Module buchen.  
 
Die Bezeichnung „Fachwirtin“ erlangt allerdings nur, wer alle erforderlichen Module des 
Pflicht- und Wahlteils erfolgreich durchlaufen und die dazugehörigen Prüfungen bestanden 
hat.  

                                                           
1
 Vor allem auf den Seiten 10, 11 und 17 
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Module im Pflichtteil 

 
• 1. Lern- und Arbeitsmethodik           (20 Stunden) 
• 2. Patientenbetreuung und Teamführung           (40 Stunden) 
• 3. Qualitätsmanagement             (40 Stunden) 
• 4. Durchführung der Ausbildung            (40 Stunden) 
• 5. Betriebswirtschaftliche Praxisführung           (40 Stunden) 
• 6. Informations- und Kommunikationstechnologien (40 Stunden) 
• 7. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  (40 Stunden) 
• 8. Risikopatienten und Notfallmanagement           (40 Stunden) 

 
Unterricht 

 

Der Unterricht erfolgt in Hannover in Blockform, freitags und sonnabends für die Pflichtmodu-
le, für die Wahlmodule in der Regel montags bis freitags, jeweils ganztägig. Zwischen den 
Unterrichtseinheiten der Pflichtmodule liegen jeweils mindestens zwei bis drei Wochen ohne 
Kurstage. In Bremen finden die Kurse jeweils sonnabends statt.  
 

Dauer der Fortbildung 
 

Die Module des Pflichtteils sollen innerhalb von drei Jahren durchlaufen sein. Das Absolvie-
ren der Wahlmodule soll nicht länger als drei Jahre vor Beginn oder nach Beendigung des 
Pflichtteils erfolgen.  
 

Prüfungen 
 

Die Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung besteht aus schriftli-
chen Prüfungen zu den Modulen und einer praktisch-mündlichen Prüfungen in Form einer 
Hausarbeit und einem sich anschließenden Kolloquium (Prüfgespräch). Die Ärztekammern 
Niedersachen und Bremen führen die schriftliche Prüfung in Form von Teilprüfungen kurz 
nach Beendigung eines jeden Moduls durch. Hausarbeit und Kolloquium folgen nach Ab-
schluss und erfolgreichem Bestehen aller Module und ihrer Teilprüfungen. Die Details zu den 
Regelungen rund um die Prüfung entnehmen Sie bitte der „Fortbildungsprüfungsordnung 
zum/zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung“ der Ärztekammer Niedersach-
sen.   
Erfahrungsgemäß stellt die Hausarbeit für viele Teilnehmende eine große Hürde dar. Die 
Ärztekammern Niedersachsen und Bremen bieten Ihnen dafür Unterstützung in Form eines 
zusätzlichen Kursangebotes rund um das Anfertigen einer Hausarbeit an und empfehlen 
allen Absolventinnen und Absolventen, daran teilzunehmen.  
 

Weitere Informationen 
 

Das Curriculum Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung ebenso wie sämtliche 
Curricula der Wahlmodule finden Sie auf den Internetseiten der Bundesärztekammer unter 
www.baek.de 
 

Veranstaltungsorte 
 

Die Ärztekammern Niedersachsen und Bremen bieten die Fortbildung zur Fachwirtin für am-
bulante medizinische Versorgung gemeinsam an. Veranstaltungsorte sind deshalb sowohl 
Bremen als auch Hannover. Bei Fragen zu Kursen und Anmeldung in Hannover wenden Sie 
sich an Frau Wichmann (Tel. 05 11 / 3 80 21 98), Ansprechpartnerin für die Veranstaltun-
gen in Bremen ist Frau Brünjes (Tel.  04 21 / 34 04 - 2 50). 


